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Zukunft der PsychotherapeutenausbildungZukunft der Psychotherapeutenausbildung

„Details einer Reform der 
Psychotherapeutenausbildung“

BPtK-Vorstand

17. Deutscher Psychotherapeutentag
Hannover, 13. November 2010

Reform der Psychotherapeutenausbildung

 Vortrag 1: Einführung und Überblick (AM)

 Vortrag 2: Eingangsqualifikationen und einheitliche 
Approbation (PL)

 Vortrag 3: Praktische Ausbildung Teil I und II (DM)

 Vortrag 4: Übergangsregelungen (MK)

 Vortrag 5: Gemeinsam für eine umfassende Reform (RR)
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I. Einführung und Überblick

Andrea Mrazek

I. Einführung und Überblick

16. DPT:  Beschlüsse zur Reform der Psychotherapeutenausbildung 

Einheitliche Eingangsqualifikationen (6.1): 

„Der DPT beauftragt den Vorstand der 
Bundespsychotherapeutenkammer, sich für eine 
umfassende Novellierung des 
Psychotherapeutengesetzes und der 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
Psychologische PsychotherapeutInnen und 
Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen 
einzusetzeneinzusetzen.

Die Neufassung soll die folgenden Regelungen 
beinhalten. Diese sind inhaltlich miteinander 
verknüpft und nicht getrennt voneinander zu 
realisieren. 

87 Ja, 17 Nein, 3 Enthaltungen
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I. Einführung und Überblick

16. DPT:  Beschlüsse zur Reform der Psychotherapeutenausbildung 

Einheitliche Eingangsqualifikationen (6.3): 

„Der Vorstand der BPtK legt bei den weiteren 
Verhandlungen zu einer Novellierung des 
Psychotherapeutengesetzes folgenden Vorschlag 
in Bezug auf die Studiengänge als 
Zugangsvoraussetzung für die 
Psychotherapeutenausbildung zugrunde“

86 Ja, 7 Nein

I. Einführung und Überblick

16. DPT:  Auftrag an den BPtK-Vorstand

• sich auf Bundesebene für eine Reform in diesem Sinne einzusetzensich auf Bundesebene für eine Reform in diesem Sinne einzusetzen,

• unter Beteiligung von Berufs- und Fachverbänden, Hochschulvertretern 
sowie Vertretern von Ausbildungsteilnehmern und Ausbildungsstätten die 
für ein Gesetzesvorhaben erforderlichen Details auszugestalten
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I. Einführung und Überblick

Aktivitäten des Vorstandes:

• Lobbyarbeit

 Information von BMG, GMK und KMK) über die Beschlüsse des 
DPT 

 Gespräch mit Gesundheitsminister Dr. Rösler am 04.11.2010

• Ausarbeitung der Details einer umfassenden Novellierung des 
PsychThG  und der APrVen auf der Basis der Antworten der zu 
beteiligenden Organisationen und Gremien

I. Einführung und Überblick

Aktivitäten des Vorstandes:

Position der Bundesregierung:
•Antwort auf Kleine Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen
•Gespräch mit Bundesminister Dr. Rösler
•Schreiben von Staatssekretärin Widmann-Mauz an 
Gesundheitsausschuss

Mit dem BMG gibt es keine Kleine Reform
• Lobbyarbeit

 Information von BMG, GMK und KMK) über Beschlüsse s einer

 Gespräch mit Gesundheitsminister Dr. Rösler am 4.11.2010

Ausarbeitung der Details einer umfassenden Novellierung des

Mit dem BMG gibt es keine Kleine Reform
• weil selbst die Festschreibung des Masterniveaus die Definition von 

Studieninhalten verlangt  umfassende Änderungen im PsychThG und 
den APrVen

• weil die Strukturfrage „duale Ausbildung“ versus „Direktausbildung“ für 
das BMG unzureichend geklärt ist

• Ausarbeitung der Details einer umfassenden Novellierung des 
PsychThG  und der APrVen auf der Basis der Antworten der zu 
beteiligenden Organisationen und Gremien
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• weil selbst die Festschreibung des Masterniveaus die Definition von 

Studieninhalten verlangt  umfassende Änderungen im PsychThG und 
den APrVen
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Konkreter Vorschlag der Psychotherapeutenschaft 
•Für umfassende Änderungen im PsychThG und den APrVen
•Mit einer schlüssigen Antwort auf die für die Bundesregierung noch offene 
Strukturfrage

Einführung und Überblick

Ausarbeitung der Reformdetails

J i 2010 A f

Zu den Reformdetails:
• Eingangsqualifikationen

 Juni 2010: Anfrage an

• Landeskammern
• Berufs- und Fachverbände

(GK II, AZA-KJP)
• Hochschulvertreter

DGfE, DGPs, FBTS 
• PiA-Bundeskonferenz

Eingangsqualifikationen
• Voraussetzungen und konkrete 

Regelungen eines formalen 
Status für PiA

• Curriculare Vorgaben einer 
reformierten praktischen 
Tätigkeit

• die inhaltliche Gestaltung des 
gemeinsamen Teils der PiA Bundeskonferenz

• Ausbildungsstätten 
(BAG, AVP)

• BPtK-Ausschüsse und 
Kommissionen

Ausbildung 
• Übergangs- und 

Weiterbildungsregelungen,

Formulierungen für PsychThG, 
APrVen, und weitere Gesetze 
und Ordnungen
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Einführung und Überblick

Ausarbeitung der Reformdetails

S t b 2010 September 2010: 
Vorlage eines Vorstandsentwurfs 
zur Stellungnahme durch: 

• Landeskammern
• Berufs- und Fachverbände

(GK II, AZA-KJP)
• HochschulvertreterHochschulvertreter

DGfE, DGPs, FBTS 
• PiA-Bundeskonferenz
• Ausbildungsstätten 

(BAG, AVP)
• BPtK-Ausschüsse und 

Kommissionen

Ausarbeitung der Reformdetails

S t b 2010

Einführung und Überblick

 September 2010: 
Vorlage eines Vorstandsentwurfs mit Dokumentation aller 
Stellungnahmen 
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Einführung und Überblick

Ausarbeitung der Reformdetails

26 10 2010 A bild i f l i 26.10. 2010: Ausbildungsgipfel in 
Berlin zur Diskussion des 
Vorstandsentwurfs mit:

• Landeskammern
• Berufs- und Fachverbände

(GK II, AZA-KJP)
• HochschulvertreterHochschulvertreter

DGfE, DGPs, FBTS 
• PiA-Bundeskonferenz
• Ausbildungsstätten 

(BAG, AVP)
• BPtK-Ausschüsse und 

Kommissionen

Ausarbeitung der Reformdetails

09 11 2010

Einführung und Überblick

 09.11.2010: 
Vorstandsentwurf 
für den 17. DPT auf Basis
und mit Dokumentation
des mehrstufigen
Beteiligungsverfahrens
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Einführung und Überblick

Diskussion  der Reformdetails 

BPtK Workshops und Symposien
unter Beteiligung von Landeskammern, Berufs- und Fachverbände, 
Hochschulvertretern sowie Vertretern von Ausbildungsteilnehmern und 
Ausbildungsstätten: 

• 17.06.2008: Qualifikation von Psychotherapeutinnen: 
Lernziele des Hochschulstudiums

• 25.09.2008: Psychotherapeutische Kompetenzprofile

• 15.10.2008: Psychotherapeutische Kompetenz: Anforderungsprofile 
für die Versorgung

• 02.12.2008 Wie viel Ausbildung für die Approbation?

Einführung und Überblick

Diskussion der Reformdetails

BPtK Workshops und Symposien
unter Beteiligung von Landeskammern, Berufs- und Fachverbänden, 
Hochschulvertretern sowie Vertretern von Ausbildungsteilnehmern und 
Ausbildungsstätten: 

• 22. - 23.09.2009 Zukunft der Psychotherapeutenausbildung

Eckpunkte einer Reform

• 22.02.2010 Hochschulqualifikationen und eingeschränkte 
Behandlungserlaubnis

• 12.04.2010 Mit dem „Common Trunk“ zum 
„Psychotherapeuten mit Schwerpunkt“
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Überblick zu den Reformdetails

Änderungen nach Stellungnahme-
Verfahren und Ausbildungsgipfel:

Eingangsqualifikationen: Einbindung der-Eingangsqualifikationen: Einbindung der   
Hochschulen für praktikable Lösung

-Praktikum und theoretische Ausbildung:
Kürzung

-Eingeschränkte Behandlungserlaubnis:
Klarstellung zum Zeitpunkt

-Praktische Ausbildung:
I und II: Öffnung von Teilen für weitere 
Einrichtungen, Mindestanteil ambulant

-Supervisoren:
Ausweitung der Übergangsregelung auf 
nach 1999 neu anerkannte Verfahren

Ablaufschema
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Ablaufschema

Ausbildungsziel

- Einheitlicher Beruf „Psychotherapeut/in“

- Kompetenzprofil nach Kompetenzenkatalog
in Approbationsordnung (PsychThApprO)

- Heilkunde umfasst Diagnostik, Behandlung,
Prävention und Rehabilitation

Ablaufschema

EingangsqualifikationenEingangsqualifikationen

- Bachelor- und Masterstudienprogramm mit 
inhaltlichen Anforderungen im Umfang von 
260 ECTS (festgelegt in PsychThApprO)

- max. 30 (ECTS = 1 Semester) nach 
Studienabschluss nachholbar
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Ablaufschema
Staatsprüfung für eingeschränkte Behandlungserlaubnis

• Voraussetzung für Praktische Ausbildung

• berechtigt zur psychotherapeutischen Behandlung unter• berechtigt zur psychotherapeutischen Behandlung unter 
Aufsicht oder Supervision im Rahmen der Ausbildung

• unmittelbar nach dem Studium, wenn
- Ausbildungsvertrag es zulässt
- Praktikum studienbegleitend absolviert

Ablaufschema

Psychotherapeutenausbildung

• 4.200 Stunden mit einheitlichen und Schwerpunktanteilen
• Praktische Ausbildung I (stationäre/teilstationär)
• Praktische Ausbildung II (im Vertiefungsverfahren)
• Angemessene Vergütung während gesamter Ausbildung
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Ablaufschema

Approbation

Nach mündlicher Prüfung zu weitergehenden Grundkenntnissen  
und Vertiefungsverfahren Approbation mit berufsrechtlicherund Vertiefungsverfahren Approbation mit berufsrechtlicher 
Befugnis zur Ausübung von Psychotherapie mit allen 
Altersgruppen befugt. 

Ablaufschema

Approbation

Bei Ausbildung in Richtlinienverfahren 
Behandlungen im gewählten Altersbereich zulasten 
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im 
gewählten Altersschwerpunkt. 



15.11.2010

13

Ablaufschema

Weiterbildung

Durch Weiterbildung im jeweiligen Richtlinienver-
fahren kann Fachkunde für die jeweils andere 
Altersgruppe erworben werden.

Ablaufschema

Übergangsregelungen

Alle PP und KJP können in den neuen Beruf 
„Psychotherapeut/in“ überführt werden, mit 
automatischem Erwerb der jeweiligen 
Schwerpunktbezeichnung und Möglichkeit der 
Weiterbildung für den anderen Altersbereich
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Übergangsregelungen

Ausbildungsteilnehmer und Studierende können

Ablaufschema

Ausbildungsteilnehmer und Studierende können 
Ausbildung nach den heute gültigen Vorschriften im 
Laufe von zehn Jahren nach Inkrafttreten der 
Änderungen abschließen


